
 
 

Asbest-Merkblatt 
 
Umweltschutz und Abfallwirtschaft 
 
 

 
Informationen für private Anlieferungen von asbesth altigen Abfällen  

(gefährliche Abfälle) 

 
Asbesthaltige Abfälle wie Welleternitplatten, Wand- und Fassadenverkleidungen, Dachschin-
deln. sowie Mineralfaserdämmstoffe (Glaswolle, Steinwolle) gelten als gesundheitsgefährdend 
und dürfen nur unter Beachtung besonderer Sicherheitsvorkehrungen ausgebaut und trans-
portiert werden. Ein Inverkehrbringen asbesthaltiger Produkte ist verboten!  Asbesthaltige Pro-
dukte dürfen auch nicht wiederverwendet werden  (z.B. Abdeckung von Holzdimmen, Ab-
grenzungen im Garten), sondern sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 
 

Im Kreis Höxter besteht eine Überlassungspflicht für gefährliche, asbesthaltige Abfälle zur Be-
seitigung. Diese sind auf der Abfallentsorgungsanlage Beverungen-Wehrden zu entsorgen. 
 

� Für Welleternitplatten sind nur zugelassene Bigbags oder Plattenbigbags zu verwen-
den. 

� Der private Abfallerzeuger darf nicht mehr als 10 Platten (haushaltsübliche Klein-
menge) transportieren und entsorgen.  

� Achten Sie darauf, dass Platten- oder BigBags nur so transportiert werden, dass das 
Deponiepersonal mit dem Gabelstapler oder Teleskoplader abladen kann. Die 
Schlaufen der BigBags sind nach oben auszurichten. 

� Für Mineralfaserdämmstoffe wie Glaswolle sind nur reißfeste Kunststoffsäcke oder 
auch Bigbags erlaubt. Hier darf die Mindestmenge von 2cbm bei Transport und Ent-
sorgung nicht überschritten werden. 

� Platten- oder Bigbags können auf der Abfallentsorgungsanlage Beverungen-Wehrden 
zu den Öffnungszeiten käuflich erworben werden. 

� Achten Sie darauf, dass die verwendeten Bigbags nicht überfüllt sind (max. 10 Plat-
ten) und staubdicht verschlossen sind. 

� In Folie verpackte Asbestabfälle werden nicht mehr angenommen, da diese keine 
Trageschlaufen für das Transportieren und Abladen besitzen. 

� Nach der Entsorgung der gefährlichen Abfälle auf der Deponie, erhält der Abfaller-
zeuger einen Übernahmeschein zum Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung 
von gefährlichen Abfällen. 

� Entsorgungskosten werden jeweils gem. der gültigen Entgelteordnung des Kreises 
Höxter erhoben. 

 

Öffnungzeiten der Abfallentsorgungsanlage Beverunge n-Wehrden 
Freitag  von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Samstag  von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 

Weitere Informationen zur Abfallentsorgung erhalten  Sie beim 
Kreis Höxter 
Umweltschutz und Abfallwirtschaft   Ansprechpartner: 
Motkestraße 12     Josef Weskamp        Tel.: 05271 9654420 
37671 Höxter      Andreas Multhaup    Tel.: 05271 9654422 
www.kreis-hoexter.de     Janine Stromberg     Tel.: 05271 9654424 


